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Helmut Leipold/Sandra Ludwig

Soziale Marktwirtschaft und europäische Wirtschaftsordnung

1. Einleitung

Die Soziale Marktwirtschaft gilt als Markenzeichen der deutschen Wirtschaftsordnung,

auch wenn der Glanz der Marke im Laufe der Zeit etwas verblasst ist. Die von Müller-

Armack (1956, 390) formulierte Leitidee, „ ... das Prinzip der Freiheit auf dem Markte

mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden“, war ursprünglich auf die für Deutsch-

land charakteristischen Denk- und Wirtschaftsstile zugeschnitten. Das liberale Prinzip

der Markt- und Wettbewerbsfreiheit richtet sich gegen die Tradition der korporativen In-

teressenabstimmung zwischen mächtigen Wirtschaftsverbänden und dem Staat, wie sie

sich seit 1871 eingebürgert hatte. Zugleich sollten die Weichen für die Einbindung der

westdeutschen Wirtschaft der Nachkriegszeit in die westliche Welt gestellt werden. Das

Prinzip des sozialen Ausgleichs stellt auf die Werte der Solidarität und der sozialen Ge-

rechtigkeit ab, die sowohl in den christlichen Soziallehren als auch im freiheitlichen So-

zialismus seit jeher einen hohen Stellenwert innehaben. Letztlich wollte und will die

Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft die Wertvorstellungen der wichtigsten Weltan-

schauungen versöhnen und eine breite Akzeptanz für eine freie und gerechte Marktwirt-

schaft begründen, wobei Deutschland angesichts der schwierigen Verhältnisse in der

Nachkriegszeit den Hauptadressaten bildete.

Die Idee der Versöhnung war jedoch von Anfang an auch auf die europäische Ebene ge-

richtet. In dem Artikel, in dem sich die anfangs zitierte Leitidee der Sozialen Marktwirt-

schaft findet, wird von Müller-Armack (1956, 392) deren Anwendung auf Europa mitge-

dacht: „Auch in der europäischen Integration wird eine Synthese von sozialem Ausgleich

und freier Wirkungsmöglichkeit der Marktwirtschaft gesucht werden müssen.“ Diese

Mahnung an die Politik liegt fast fünf Jahrzehnte zurück. In diesem Zeitraum hat die eu-

ropäische Gemeinschaft verschiedene Methoden, Regeln und Stufen der Integration ge-

sucht und gefunden, wenngleich der Suchprozess auf dem Weg zur engeren Zusammen-

arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb soll und kann in diesem Beitrag nur eine

Zwischenbilanz erstellt werden, die folgende Fragen zu beantworten versucht:

Welchen Einfluß hat das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft auf die Gestaltung der eu-

ropäischen Wirtschaftsordnung genommen? Inwieweit haben sich die realen Integrati-

onsprozesse von den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft entfernt? Diese Fragen
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sollen getrennt für das Prinzip der Freiheit auf dem Markt unter Gliederungspunkt 2. und

das Prinzip des sozialen Ausgleichs unter Gliederungspunkt 3. beantwortet werden. Im

abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefaßt und einige ordnungspo-

litische Reformnotwendigkeiten thematisiert.

2. Das Prinzip der Freiheit auf dem Markt in Europa

2.1. Die Vorgeschichte der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Am Anfang der europäischen Integration stand die 1951 gegründete Europäische Ge-

meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Den Auslöser bildete die von den westlichen

Besatzungsmächten beabsichtigte Demontage von Anlagen der Schwerindustrie im

Ruhrgebiet, um so die Basis für die zukünftige Produktion von Waffengütern zu ver-

nichten. Dieses Vorhaben hätte natürlich enorme wirtschaftliche und soziale Folgewir-

kungen gehabt. Als Ausweg bot sich von daher die von R. Schumann vorgeschlagene

Zusammenfassung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlindustrie unter der

supranationalen Leitung einer „Hohen Behörde“ an, der sich die Beneluxländer und Itali-

en anschlossen. Die Gründung der Montanunion war zugleich die Geburtsstunde Euro-

pas. Sie ist erwähnenswert, weil sie sich für die beteiligten Länder nicht als Eigenwert,

sondern als wirtschaftlich vorteilhafte und deshalb politisch konsensfähige Lösung anbot.

Diese realistische Einsicht über das jeweils Machbare sollte den weiteren Verlauf der eu-

ropäischen Zusammenarbeit bestimmen (vgl. zum Folgenden Küsters 1982; Biskup

2002).

Die Einigung auf wirtschaftlich vorteilhafte Regeln der Gemeinschaft erwies sich als

schwierig, weil die Errichtung von Gemeinschaftsorganen mit eigenständigen Kompe-

tenzen stets nationalstaatliche Souveränitätsverzichte verlangte. Zudem existierten in den

Gründerstaaten sehr unterschiedliche ordnungspolitische Vorstellungen über die Metho-

den und Formen der Zusammenarbeit. Diese Spannungsverhältnisse prägten in den frü-

hen 1950er Jahren die Verhandlungen über die Schaffung der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft (EWG). Da die ersten Ansätze zur politischen Union nach der Ablehnung

des Vertrags über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) durch die französi-

sche Nationalversammlung scheiterten, bestand das Minimalabkommen darin, das politi-

sche Ziel auf dem Wege der Wirtschaft anzugehen.

Die französische Seite präferierte die Strategie, die wirtschaftliche Integration mit Hilfe

gemeinsamer Organe (Institutionen) in ausgewählten Wirtschaftsbereichen zu erreichen.

Für diese Methode bürgerte sich der Begriff der „institutionellen Integration“ ein. Sie
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steht für den politisch-bürokratischen Integrationsweg, wonach die Angleichung „von

oben“ durch eine weitgehende Ex ante-Harmonisierung der Politik- und Wirtschaftsbe-

reiche zu organisieren sei (vgl. Schüller 1994). Ziel war die Schaffung von Einheits-

märkten mit einheitlicher politischer Regulierung nach dem Muster etwa der damals in

Frankreich praktizierten Planification.

Dagegen präferierte die deutsche Seite die „funktionale Integration“, die auf dem wett-

bewerblich-marktwirtschaftlichen Integrationsweg angegangen werden sollte. Die Gefah-

ren der institutionellen Integration sah man in der Schaffung und Verfestigung wettbe-

werbsbeschränkender Marktordnungen und in der handelspolitischen Diskriminierung

von Nichtmitgliedsländern der EWG. Stattdessen setzte man auf die allmähliche Integra-

tion der Märkte gemäß den Regeln des Freihandels und der produktiven Funktion des

Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren. Das Hauptziel war die Schaffung eines Gemein-

samen Marktes im Sinne des später realisierten Binnenmarktes, also eines einheitlichen

Wirtschaftsraumes, in dem sich Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital frei be-

wegen können. Deshalb galt es zunächst, die bestehenden Beschränkungen abzubauen

und dem Prinzip der Freiheit auf dem Markt, hier also auf dem Gemeinsamen Markt,

zum Durchbruch zu verhelfen.

Die engagierten Befürworter dieses Weges waren L. Erhard in seiner damaligen Rolle als

Wirtschaftsminister und A. Müller-Armack als Staatssekretär für europäische Fragen, die

ja zugleich zu den maßgeblichen Gestaltern der Sozialen Marktwirtschaft zählen. Beide

waren an den Verhandlungen über das Vertragswerk der EWG aktiv beteiligt und konn-

ten so ihre konzeptionellen Vorstellungen über die Freiheit auf dem Markt einbringen.

2.2. Der EWG-Vetrag

Das 1957 in Rom verabschiedete Vertragswerk über die EWG bestand aus einem Kom-

promiss zwischen dem funktionalen und dem institutionellen Integrationskonzept. Der

EWG-Vertrag enthielt alle wichtigen rechtlichen Vorbedingungen für die Schaffung ei-

nes funktionierenden Marktes und für die Abschaffung der wettbewerbsbeschränkenden

Mobilitäts- und Handelshemmnisse, für die Ausarbeitung von Wettbewerbsregeln und

für eine liberale Handelspolitik gegenüber Drittländern. Der wettbewerblich-

marktwirtschaftliche Integrationsweg wurde zugleich institutionell durch die Errichtung

von Gemeinschaftsorganisationen abgesichert, denen erhebliche, wenngleich funktional

begrenzte Kompetenzen übertragen wurden.
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Es bleibt festzuhalten, dass die Befürworter der marktwirtschaftlich-wettbewerblichen

Integration bei der Gestaltung der EWG ihre konzeptionellen Grundprinzipien, wenn

auch mit Abstrichen, durchsetzen konnten. Die Schaffung einer freien und wettbewerbs-

orientierten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bildete den Kern der frühen Integrati-

onsbemühungen. Die Gemeinschaftspolitik einschließlich der Harmonisierung der staat-

lichen Rechtsvorschriften waren nach Art. 3 EWGV dem Kriterium der Erforderlichkeit

für „ ... das ordnungsgemäße Funktionieren des Gemeinsamen Marktes“ unterworfen und

insofern konstitutionell begrenzt. Müller-Armack (1966, 405) hat im Rückblick die Eini-

gung auf eine marktwirtschaftlich verfaßte europäische Wirtschaftsordnung weniger auf

die Dominanz liberaler Überzeugungen, sondern vielmehr auf die Befürchtungen der be-

teiligten Vertragspartner zurückgeführt, dass einzelne Staaten Sondervorteile oder Be-

nachteiligungen zu Lasten der anderen Partner erzielen könnten. Den Gemeinsamen

Markt und die verfassungsmäßigen Begrenzungen sowohl der Gemeinschaftspolitik als

auch der nationalstaatlichen Wirtschaftspolitik sah er als das Ergebnis einer List der Idee,

die aus einer gewissen nationalen Eifersucht erwachsen sei.

Damit hat er instinktiv die Gefährdungen jeglicher supranationaler Wirtschaftskoopera-

tionen benannt, die ja lediglich die Fortsetzung des klassischen Ordnungsproblems mit

anderen Mitteln auf höherer Ebene verkörpern. Die wechselseitige Respektierung der

Regeln des freien Tauschhandels eröffnet für alle Vertragspartner einen höheren wirt-

schaftlichen Wohlstand. Verflixterweise winken jedoch demjenigen, der sich unkoopera-

tiv verhält, indem er nationale Schutz- und Sonderregeln beansprucht, die größten Vor-

teile, vorausgesetzt die anderen Vertragspartner verhalten sich kooperativ. Gemäß der

Logik des allgemeinen Ordnungsdilemmas führt diese Versuchung jedoch oft genug zum

allseitig schlechtesten Ergebnis (Leipold 1993). In der Einigung auf eine gemeinschaft-

lich und marktwirtschaftlich verfaßte Wirtschaftsordnung ist daher das eigentliche Er-

folgsgeheimnis der Europapolitik in der Frühphase zu sehen. Nebenbei sei bemerkt, dass

sich durch die eindeutige Festschreibung einer europäischen Wirtschaftsverfassung auch

die juristische Diskussion in Deutschland über die Neutralität des Grundgesetzes bezüg-

lich der Wirtschaftsordnung spätestens seit Unterzeichnung der EWG-Verträge erledigt

hat. Seitdem ist das Prinzip der Freiheit auf dem Markt, das ja ein Grundprinzip der So-

zialen Marktwirtschaft ist, ein konstitutionell verankerter Grundpfeiler der europäischen

Wirtschaftsverfassung. Dennoch ist das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft expressis

verbis weder in den früheren noch in den späteren Verfassungswerken der EWG bzw. der

EU festgeschrieben. Wie Müller-Armack (1981, 331) feststellt, wollte es die deutsche
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Seite aufgrund der Lasten der jüngeren Vergangenheit vermeiden, die Soziale Marktwir t-

schaft als „Exportprodukt“ den anderen Vertragspartnern zu empfehlen, zumal dieses

Leitbild in den ersten Nachkriegsjahrzehnten sowohl in Deutschland selbst als auch in

den Mitgliedsländern umstritten war.

Die divergente Bewertung der Sozialen Marktwirtschaft im Besonderen und der europäi-

schen Wirtschaftskonzeption im Allgemeinen selbst noch in den 1970er Jahren konnte

einer der Verfasser dieses Beitrages als Mitglied einer von der Kommission (1979) ein-

gesetzten und von dem späteren Kommissionspräsidenten J. Delors geleiteten Arbeits-

gruppe zum Thema „Wirtschaftliche und gesellschaftliche Konzeptionen in der Gemein-

schaft“ erleben. Im Rückblick bleiben die heftigen Meinungsunterschiede unter den Mit-

gliedern der Gruppe über die angemessene Gestaltung der europäischen Wirtschaftsord-

nung als dominante Erfahrung haften. Als wichtiger Streitpunkt erwies sich weniger die

marktwirtschaftliche Grundorientierung als vielmehr das Verhältnis zwischen gemein-

schaftlicher und nationalstaatlicher Wirtschaftspolitik, das seit den Anfängen der euro-

päischen Integration bis heute kontrovers beurteilt wurde und wird.

2.3. Die vertraglichen Regeln zur Gemeinschaftspolitik

Ein durchgehender Grundkonsens bestand und besteht lediglich bezüglich der Tatsache,

dass ein Gemeinsamer Markt ein Mindestmaß an Gemeinschaftspolitik erfordert. Die

Antwort auf die Frage, welche Politikbereiche zu vergemeinschaften sind, fiel und fällt

verschieden aus. Die unterschiedlichen Auffassungen sind aus mehreren Gründen ve r-

ständlich. Die Grade der Vergemeinschaftung einzelner Politikbereiche bestimmen er-

stens die Grade der verbleibenden nationalstaatlichen Autonomie der Wirtschaftpolitik.

Bezogen auf die hier interessierende Problemstellung, bestimmt der Grad der gemein-

schaftlich betriebenen europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik erstens den Spielraum

für die eigenständige Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Zwei-

tens beeinflussen die Grade und Formen der Gemeinschaftspolitik die Funktionsweise

und Ergebnisse der Marktprozesse in der EU und in den Mitgliedsländern. Schließlich

werden damit auch die Höhe der Zahlungen an die Gemeinschaft und der Grad der zwi-

schenstaatlichen Umverteilung vorbestimmt.

Das Wissen um diese Folgewirkungen war dafür verantwortlich, dass das Ausmaß der

Gemeinschaftspolitik im Art. 3 EWGV auf das erwähnte Mindestmaß begrenzt wurde,

das für „das ordnungsgemäße Funktionieren des Gemeinsamen Marktes“ als erforderlich

angesehen wurde. Der hier festgeschriebene Katalog der Gemeinschaftskompetenzen
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umfaßte im Kern eine gemeinsame Zoll- und Handelspolitik gegenüber Drittländern, eine

gemeinsame Wettbewerbs-, Agrar- und Verkehrspolitik, ferner die Schaffung eines Eu-

ropäischen Sozialfonds und das Gebot zur Anwendung von Verfahren, welche die Koor-

dination der Wirtschaftspolitik und insbesondere der nationalen Konjunktur-, Währungs-

und Zahlungsbilanzpolitiken, ermöglichen. Die Ziele der gemeinsamen Zoll- und Han-

delspolitik waren von der Idee der Schaffung eines Gemeinsamen Marktes bestimmt.

Dementsprechend waren die Regeln auf das Verbot der Erhebung von Einfuhr- und Aus-

fuhrzöllen zwischen den Mitgliedsstaaten, auf die Einführung eines gemeinsamen Zollta-

rifs sowie auf die Respektierung der Freihandelsregeln gegenüber Drittländern gerichtet.

Der Bezug zum Prinzip der Freiheit auf dem Markt war noch eindeutiger bei der gemein-

samen Wettbewerbspolitik. Beispielhaft dafür standen das Kartellverbot (mit selektiven

Genehmigungsmöglichkeiten), das Mißbrauchsverbot für marktbeherrschende Unter-

nehmen und die Vorschriften über unzulässige nationale Beihilfen zugunsten einzelner

Unternehmen und Wirtschaftszweige. Die Orientierung am Vorbild der deutschen Wett-

bewerbspolitik war bei diesen Regeln und noch mehr bei der späteren Ausgestaltung der

europäischen Wettbewerbspolitik unübersehbar. Darauf wird noch einzugehen sein.

Die beiden wichtigen Ausnahmebereiche bildeten die Landwirtschaft und der Verkehr.

Die Ausnahme der Landwirtschaft erklärt sich aus dem eher emotionalen Bedürfnis nach

einer möglichst autarken Versorgungssicherheit, aus der Furcht vor einer überlegenen

Weltmarktkonkurrenz sowie aus Vorbehalten gegenüber einer reinen Preissteuerung im

Agrarsektor. Daneben spielten handfeste nationale Interessenkalküle eine Rolle. Ange-

sichts der Stärke der westdeutschen Industrie und der erwarteten komparativen Vorteile

auf dem Gemeinsamen Markt verlangten Frankreich und Italien als stärker landwirt-

schaftlich strukturierte Länder eine angemessene Entschädigung mit Hilfe einer dirigisti-

schen Agrarpolitik und entsprechenden Nettozahlungen der Bundesrepublik zugunsten

ihrer Länder. Im Nachhinein sollte sich die Agrarpolitik zum zentralen Problembereich

der Gemeinschaftspolitik entwickeln.

Die Etablierung einer gemeinsamen Verkehrspolitik erklärt sich aus dem Vorhaben, die

verkehrstechnischen Bedingungen für die zunehmenden grenzüberschreitenden Güter-

transporte zu fördern. Sie blieb jedoch bis Mitte der 1980er Jahre ein unbedeutender Be-

reich der Gemeinschaftspolitik.

Ungeachtet der vertraglichen Begrenzungen, kam es seit den 1970er Jahren zur kontinu-

ierlichen Ausweitung der Gemeinschaftspolitik. Die Ursachen und die Etappen dieser

Entwicklung können hier nur angedeutet werden (vgl. Leipold 1993).
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2.4. Ursachen für die Ausweitung der Gemeinschaftspolitik

Hauptverantwortlich dafür war die Eigendynamik der Politikprozesse auf europäischer

Ebene im Rahmen der Entscheidungsregeln insbesondere für die Beschlüsse des Mini-

sterrates (heute: Rat der EU). Gemäß Art. 148 EWGV sollten diese mehrheitlich getrof-

fen werden, sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt sei. Für die Anfangszeit (bis

1965) waren jedoch einstimmige Ratsbeschlüsse vorgesehen, die auch tatsächlich prakti-

ziert wurden. Das Einstimmigkeitserfordernis erwies sich anfangs nicht als nachteilig.

Die Zollunion und die gemeinsame Agrarpolitik wurden zügig durchgesetzt. Die Kon-

sensbereitschaft erlahmte jedoch ab Mitte der 1960er Jahre. Die für die dritte Stufe vo r-

gesehene erweiterte Anwendung der qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse im Rat scheiterte

am Widerstand Frankreichs, das auf der Wahrung „vitaler nationaler Interessen“ bestand,

seine Ratsmitglieder zurückzog und eine „Politik des leeren Stuhls“ praktizierte. Erst

durch den „Luxemburger Kompromiß“ im Januar 1966 wurde die Blockade aufgehoben.

Er hatte zur Folge, dass sich im Rat einstimmige Entscheidungen bis Mitte der 1980er

Jahre einbürgerten, wodurch Beschlüsse jederzeit durch das Veto eines Landes verhindert

werden konnten. Eine Einigung war praktisch nur dann möglich, wenn sie zu keiner In-

teressenbeeinträchtigung einzelner Länder führte oder eine Beeinträchtigung angemessen

in anderen Politikbereichen kompensiert werden konnte. Von daher war es folgerichtig,

dass sich Paketlösungen durchsetzten. Danach war es üblich, Lösungen für verschiedene

Politikbereiche zu einem Paket zu schnüren, mit dem man die Interessen aller Länder

notfalls über Entschädigungen oder Zusagen für spätere Konzessionen hinreichend be-

diente. Hinzu kam, dass die Kommission bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge für die

Ratsbeschlüsse die spätere Konsensfähigkeit antizipieren mußte, wodurch ihre Funktion

als neutrale Wächterin der Gemeinschaft beeinträchtigt wurde.

Die fatalen Konsequenzen der Gemeinschafts- oder Konsensmethode in den 1970er und

1980er Jahren sind bekannt. Der Ausbau des Binnenmarktes stagnierte. Stattdessen kam

es zur verstärkten Zentralisierung jener Politikbereiche, in denen am leichtesten Aus-

nahmeregelungen und Subventionen erreichbar waren. Das Streben nach Umverteilung

verdrängte mehr und mehr das Streben nach marktabhängigen Wohlstandsgewinnen.

Begünstigt wurde dieses Bestreben durch die in Art. 235 EWGV festgeschriebene Gene-

ralklausel, wonach der Rat auf Vorschlag der Kommission auch Entscheidungen in jenen

vertraglich nicht festgeschriebenen Politikbereichen treffen konnte, in denen eine Tätig-

keit der Gemeinschaft erforderlich erschien, um deren Ziele zu realisieren. Die bevor-

zugten Ziele waren jedoch zumeist nicht marktbezogener, sondern redistributiver Natur.
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Dieses Streben wurde durch die verschiedenen Erweiterungen der Gemeinschaft weiter-

hin begünstigt. Zu nennen sind der Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks im

Jahre 1973, dem in den 1980er Jahren der Beitritt von Griechenland, Spanien und Portu-

gal und in den 1990er Jahren der von Finnland, Schweden und Österreich folgte. Durch

diese Erweiterungen verstärkten sich die wirtschaftlichen Wohlstandsunterschiede zwi-

schen den Mitgliedsländern. Die weniger entwickelten Länder nutzten dabei ihre Zu-

stimmung zum Beitritt wohlhabenderer Länder dazu aus, Kompensationszahlungen in

Form gemeinschaftlicher Strukturfondsmitteln auszuhandeln, welche die damit verbun-

denen vermeintlichen Wettbewerbsnachteile ausgleichen sollten. Tatsächlich war jedoch

das Streben nach nationalstaatlichen Renten das maßgebliche Interesse (vgl. Schäfer

2003).

Sowohl mit der 1986 verabschiedeten Einheitliche Europäische Akte (EEA) als auch mit

dem Maastrichter Vertrag über die Europäische Union von 1992 wurden die Kompeten-

zen der Gemeinschaftsorgane darüber hinaus jedoch noch erweitert. Die Erweiterungen

der EEA umfaßten Kompetenzen im Bereich der Angleichung der indirekten Steuern und

der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der Sozialpolitik und hierbei der

Kohäsion, also der Angleichung der Einkommensunterschiede, schließlich Kompetenzen

in den Bereichen der Regional- sowie der Forschungs- und Technologiepolitik.

Noch weiter ging der in Maastricht verabschiedete Vertrag über die Europäische Union.

Sein wirtschaftlicher Kern war die stufenweise Verwirklichung der europäischen Wirt-

schafts- und Währungsunion. Bezüglich des Ausbaus der Wirtschaftsunion erhielt die

Gemeinschaft erweiterte Mandate für eine gemeinsame Industriepolitik, Forschungs- und

Technologiepolitik, eine Politik zum Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze, für die

Gesundheits- und Berufsbildungs- und Kulturpolitik, den Verbraucherschutz und

schließlich die erweiterte Struktur- und Regionalpolitik in den Bereichen der Energie, des

Katastrophenschutzes und des Fremdenverkehrs.

Gerade der Maastrichter Vertrag über die Europäische Union ist in Deutschland auf he f-

tige Kritik gestoßen. Beispielhaft dafür sei die Bewertung von Streit (2000, 191) ange-

führt, nach dem seit Maastricht „ ... der im EWG-Vertrag angelegte und vom EuGH ver-

stärkte Schutz der ‚Freiheit auf dem Markt‘ nicht mehr zweifelsfrei gewährleistet (ist)“.

Bei dieser negativen Einschätzung sind jedoch auch die vertraglichen Begrenzungen der

Gemeinschaftspolitik zu berücksichtigen. Hervorzuheben ist das in Art. 5 EGV veran-

kerte Subsidiaritätsprinzip, wonach die Gemeinschaft nur in den Bereichen mit überlap-

penden Kompetenzen zwischen ihr und den Mitgliedsstaaten tätig wird, wenn die ange-



9

strebten Ziele auf nationaler oder regionaler Ebene nicht erreicht werden können. Freilich

sind die Chancen der politischen und rechtlichen Beachtung des Subsidiaritätsprinzips,

das ja auch das Basisprinzip für die Sozialpolitik in der Konzeption der Sozialen Markt-

wirtschaft repräsentiert, eher als skeptisch einzuschätzen.

Bei aller Kritik an der Ausweitung der Gemeinschaftspolitik in Richtung der zunehmen-

den Zentralisierung sollte deren Beitrag zur Deregulierung monopolistischer Markt-

strukturen auf nationaler Ebene nicht unterschätzt werden. Damit ist der positive Beitrag

des europäischen Wettbewerbsrechts angesprochen. Wie bereits erwähnt, beruht es auf

dem Kartellverbot, dem Mißbrauchsverbot für marktbeherrschende Unternehmen und der

1989 eingeführten europäischen Fusionskontrolle. Diese drei Kernbereiche der europäi-

schen Wettbewerbspolitik sind unübersehbar vom deutschen Wettbewerbsrecht inspiriert.

Gegenüber den nationalen und insbesondere den deutschen Regeln verfügt das europäi-

sche Wettbewerbsrecht jedoch über zusätzliche Kompetenzen gegenüber nationalstaatli-

chen Wettbewerbsbeschränkungen.

Als wirksame Handhabe erwies sich vor allem Art. 86 EGV, dessen Gegenstand die

Kontrolle staatlicher Monopole oder staatlich gesicherter Monopolrechte ist. Er bildete

die Grundlage für die Deregulierung vieler Wirtschaftsbereiche, die in den Mitglieds-

staaten als wettbewerbliche Ausnahmebereiche existierten. Beispielhaft zu nennen sind

die von der europäischen Wettbewerbspolitik per Richtlinien initiierten Deregulierungen

in den Bereichen des Luft- und Straßenverkehrs, der Elektrizitäts-, Wasser- und Gasve r-

sorgung, der Versicherungswirtschaft sowie der Telekommunikation und Post. Dadurch

kam es europaweit zur wirksamen Reduzierung der wettbewerblichen Ausnahmebereiche

und damit zum Durchbruch der Freiheit auf den Markt (vgl. Kerber 2003; Nienhaus

2003).

2.5. Die europäische Währungsunion

Den bei weitem strittigsten Teil des Maastrichter Vertrages bildete die Europäische Wäh-

rungsunion, die 1999 eingeführt und durch die Einführung des Euros als verbindliches

Geldmittel im Jahre 2002 abgeschlossen wurde.

Das Projekt, die stabile D-Mark durch den Euro zu ersetzen und so die politische Union

Europas voranzutreiben, stieß gerade in Deutschland auf eine skeptische Aufnahme. Be-

fürchtet wurde, dass die Europäische Währungsunion keine hinreichende Gewähr für die

Sicherung der Geldwertstabiliät und keine vergleichbar zur Deutschen Bundesbank abge-

sicherte Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank bieten würde. Die bisher verab-
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schiedeten und geltenden Regeln geben jedoch wenig Anlaß für diese Befürchtung. So-

wohl der EG-Vertrag als auch der im Dezember 1996 auf dem Dubliner Gipfel verab-

schiedete „Stabilitäts- und Wachstumspakt“ sind unübersehbar vom Geist der deutschen

Stabilitätskultur geprägt und entsprechen insofern dem für das Leitbild der Sozialen

Marktwirtschaft konstituierenden Prinzip der Geldwertstabilität. Dieses Prinzip wurde im

EGV in Art. 4 als Ziel der EU und insbesondere in Art. 105 als Hauptziel für die Euro-

päische Zentralbank (EZB) und für das Europäische System der Zentralbanken (ESZB)

festgeschrieben. Gemäß Art. 105 EGV besteht deren vorrangiges Ziel darin, „ ... die

Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung der Ziele der Preis-

stabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Ge-

meinschaft, um zur Verwirklichung der in Art. 2 festgelegten Ziele der Gemeinschaft

beizutragen.“ Diese Regelung liest sich wie eine Kopie von § 3 des deutschen Bundes-

bankgesetzes, was auch bezüglich der Unabhängigkeit der EZB gilt. Gemäß Art. 108

EGV wird der EZB, den nationalen Notenbanken und den Mitgliedern ihrer Beschlußor-

gane eine umfassende Unabhängigkeit gegenüber den Gemeinschaftsorganen und den

Regierungen der Mitgliedsstaaten zugesichert. Mit der vertraglichen Absicherung des

Ziels der Preisniveaustabilität und der Unabhängigkeit der geldpolitischen Institutionen

sind also die konstitutionellen Gewährleistungen für eine stabile Geldpolitik erfüllt (vgl.

Cassel/Thieme 2003, 399; Vollmer 1999).

Die Regeln der Währungsunion, deren Details hier aus Platzgründen nicht ausgebreitet

werden können, wurden durch den 1996 verabschiedeten „Stabilitäts- und Wachstum-

spakt“ flankiert. Der Hauptzweck dieses Pakts war und ist, Kriterien für eine solide Fi-

nanzpolitik in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion zu sichern. Denn

solide öffentliche Haushalte sind eine Vorbedingung für eine stabile Wirtschafts- und

Beschäftigungsentwicklung und für die Gewährleistung einer auf Preisniveaustabilität

ausgerichteten Geldpolitik.

Zwar sind die bisherigen Erfahrungen über die Stabilität des Euro noch zu kurz, um ein

fundiertes Urteil über die langfristigen Erfolgschancen der Europäischen Währungsunion

fällen zu können. Die Qualität und Verläßlichkeit der Regeln hängen auch hierbei maß-

geblich von ihrer Beachtung seitens der nationalen Akteure und der supranationalen Ge-

meinschaftsorgane ab. Jüngste Erfahrungen lassen Zweifel an der Erfüllung dieser Krite-

rien aufkommen. Zu nennen sind die offensichtlichen Verletzungen der Regeln des Sta-

bilitäts- und Wachstumspaktes durch die deutsche und französische Regierung, deren

Nettoverschuldung der Haushalte das Kriterium der zulässigen Steigerungsrate über-



11

steigt. Die eigentliche Brisanz für die Gemeinschaftspolitik und speziell für die Stabili-

tätspolitik ist darin zu sehen, dass solche nationalen Regelverletzungen Schule machen.

Wichtiger jedoch sind die in dem Entwurf einer europäischen Verfassung vorgestellten

Relativierungen der Stabilitäts- und Geldpolitik. Während im EG-Vertrag die Gemein-

schaft verbindlich auf das Ziel der Preisniveaustabilität verpflichtet wird, fehlt dieses Ziel

im allgemeinen Zielkatalog der EU. In Art. I-3 Abs. 3 ist nun nur die Rede vom „ausge-

wogenen Wirtschaftswachstum“. Die Preisstabilität taucht erst in späteren Artikeln als

vorrangiges Ziel der EZB und des ESZB auf, wodurch der Eindruck entsteht, es handele

sich um ein Partikularziel. Zweifel sind auch bezüglich der Unabhängigkeitsgarantie der

EZB und des ESZB angebracht. Während diese Organe gemäß EG-Vertrag als unabhän-

gige Institutionen „sui generis“ gelten, wird die EZB in Art. I-29 nunmehr als Organ de-

klariert, das „Rechtspersönlichkeit besitzt“ (vgl. zur Kritik Deutsche Bundesbank 2003).

3. Das Prinzip des Sozialen Ausgleichs in der Europäischen Union

In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wie die Dimension des sozia-

len Ausgleichs als zweites Grundprinzip des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft

konkrete Ausgestaltung in der EU findet. Nach einer einführenden Begriffsbestimmung

wird sowohl die Entwicklungsgeschichte der europäischen Systems des sozialen Aus-

gleichs nachgezeichnet und im Allgemeinen sowie anhand ausgewählter Bereiche be-

wertet als auch abschließend der Blick auf zukünftige sozialpolitische Herausforderungen

durch Osterweiterung und Globalisierung gerichtet.

3.1. Begriffsabgrenzung

Das Prinzip des sozialen Ausgleichs hat im Rahmen der europäischen Wirtschaftsord-

nung keinen fest umrissenen Bedeutungsgehalt. Dafür verantwortlich sind einmal die

unterschiedlichen Vorstellungen über die sozialen Werte Sicherheit, Gerechtigkeit und

Solidarität im Allgemeinen und Sozialpolitik im Besonderen in den einzelnen Mitglieds-

ländern (vgl. Schüller 1999), zum anderen die durch den politischen Verhandlungspro-

zess begünstigte permanente Ausweitung der Gemeinschaftspolitik auf Bereiche mit so-

zialen bzw. sozialpolitischen Zielsetzungen.

Unter dem Begriff „sozialer Ausgleich“, der neben einer staatlichen/kollektiven auch ei-

ne private/individuelle, hier allerdings unbehandelte, Dimension hat, sollen neben der

Sozialpolitik im engeren Sinne, also den sozialen Sicherungssystemen der Renten-,

Kranken- und Arbeitslosenversicherung, sowohl Aspekte des Arbeitsmarktes als auch die
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distributiven Transfersysteme der Strukturfonds subsumiert und europäische Sozialpoli-

tik so in einem weiteren Sinne verstanden werden. Sozialpolitik ist dabei politisches

Handeln, das auf die Verbesserung der Lebenslage bestimmter Personengruppen, in der

EU auch der Mitgliedsländer und Regionen abzielt (vgl. Lampert 1998, 3 f.).

Unterschiedliche Gerechtigkeits- und Sicherheitsvorstellungen in den einzelnen Mit-

gliedsländern spielen bei Abgrenzung und konkreter Ausgestaltung des Prinzips des so-

zialen Ausgleichs im Bezug auf die Produktion der Güter „soziale Sicherung“ und „so-

ziale Gerechtigkeit“ eine wichtige Rolle. Maßnahmen der „sozialen Sicherheit“ sollen

Einkommensausfälle durch bestimmte Risiken absichern: Arbeitslosigkeit, Krankheit,

Alter, schlechte Arbeitsbedingungen und mangelnde Sicherheit am Arbeitsplatz. Unter

dem Stichwort „soziale Gerechtigkeit“ wird häufig das distributive Ziel einer Umvertei-

lung von Einkommen oder Vermögen verfolgt. Diese Transferzahlungen sollen Armut,

soziale Ungerechtigkeit und regionale Ungleichheit beseitigen (vgl. Oberender/Zerth

2001, 503).

Ohne an dieser Stelle Aussagen über Eingriffsintensität, Regelungstiefe sowie Zentrali-

sierungsgrad im Detail zu machen, umfasst das europäische System des sozialen Aus-

gleichs heute im Bereich des Arbeitnehmerschutzes zahlreiche Maßnahmen (Regulierun-

gen) zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Gesundheitsschutzes, daneben das

Arbeits- und Koalitionsrecht, die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern bei Ent-

geltzahlungen (vgl. Schittek, 1999, 172). Zugleich besteht auf Gemeinschaftsebene eine

sozialpolitische Flankierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Bereich der nationalen

sozialen Sicherungssysteme durch Setzung europäischer sozialer Rahmenregeln. Mit

dem Instrument der Strukturfonds betreibt die EU schließlich Strukturanpassungspolitik.

Über diese interregional umverteilenden Transferzahlungen soll der Ausgleich der Le-

bensverhältnisse erreicht werden. Die Gemeinschaft ist heute also sowohl im Bereich der

„sozialen Sicherung“ als auch auf dem Gebiet der „sozialen Gerechtigkeit“ tätig.

3.2. Zur Entwicklungsgeschichte der europäischen Systems des Sozialen Ausgleichs

Die rechtliche Basis der sozialpolitischen Kompetenzen der einzelnen EU-Organe bilden

fünf wichtige Verträge: der EWG-Gründungsvertrag (1957), die Einheitliche Europäi-

sche Akte (1987), der Vertrag von Maastricht (1992), der Vertrag von Amsterdam (1997)

sowie der Vertrag von Nizza (2002).1 Auch die europäische Sozialcharta (1961) sowie

die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte (1989) übten großen Einfluss auf die

vertragliche Gestaltung der europäischen Sozialpolitik aus. Der Verfassungsentwurf des
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Europäischen Konvents (2003) gewährt uns schließlich Einblick in die mögliche zukünf-

tige sozialpolitische Entwicklung der EU.

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

(EWG): Nach der Präambel und Art. 2 EWGV sind die europäischen Mitgliedsländer

entschlossen, „durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt

ihrer Länder zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen“. Eben-

falls als Integrationsziel wurden eine Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsbe-

dingungen sowie eine harmonische Entwicklung durch Verringerung des Abstands zwi-

schen den einzelnen Gebieten angestrebt. Diese Angleichung der Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen sollte aber in erster Linie durch das Wirken des gemeinsamen europäischen

Marktes und weniger durch den neu geschaffenen Europäischen Sozialfonds (Art. 123 ff.

EWGV) erreicht werden. Diesem Zweck dienten die europäischen Regelungen zur Her-

stellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit des Art. 48 ff. EWGV, welche die Anrechenbar-

keit von Ansprüchen der sozialen Sicherungssysteme über die Ländergrenzen hinweg

zum Gegenstand haben. Eine weitere, unmittelbare sozialpolitische Zuständigkeit sprach

der Vertrag den Gemeinschaftsorganen nicht zu.

Die Europäische Sozialcharta besaß Vorbotencharakter für die Etablierung einer parti-

ellen Ex ante-Harmonisierung des sozialen Ausgleichs auf Gemeinschaftsebene: Erst-

mals einigten sich die Mitgliedsstaaten auf ein Minimum an, zwar nicht einklagbaren,

konkreten gemeinsamen sozialpolitischen Normen, die allerdings bis zum Vertrag von

Amsterdam (Art. 136 EGV) Unverbindlichkeitscharakter besaßen (vgl. Waldschmitt

2001, 84). Auf die von der Sozialcharta benannten Grundrechte Freiheit, Gleichheit und

soziale Gerechtigkeit stützte sich das System des europäischen sozialen Ausgleichs in

den späteren Verträgen. Insbesondere die sozialpolitischen Grundsätze des Rechts auf

Arbeit (Art. 1) und des Rechts auf soziale Sicherheit (Art. 12) lassen die Absicht, mög-

lichst alle Lebensrisiken der Bürger abdecken zu wollen, deutlich erkennen (vgl.

Waldschmitt 2001, 86).

Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) räumte der europäischen Ebene auf einigen

Gebieten der Sozialpolitik erstmals Beschlußfassungsrechte ein und öffnete der Gemein-

schaft so die Tür in Richtung einer umfassenden Harmonisierung und Zentralisierung.

Der Ministerrat verabschiedete seitdem mit qualifizierter Mehrheit Mindestvorschriften

zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz (Art.118 a EGV). Mit der

neu geschaffenen regionalpolitischen Kompetenz der EU (Art. 130 a - e EGV) wurde der

„wirtschaftliche und regionale Zusammenhalt“ in den sozialpolitischen Zielkatalog auf-
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genommen. Wirtschaftliche und soziale Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern

sollten nun verstärkt auch durch Gewährung von Strukturfondsmitteln verringert werden.

Neben die Forderung nach Herstellung einheitlicher Rahmenbedingungen für den Wett-

bewerb trat so nun gleichrangig das Ziel, gleiche wirtschaftliche und soziale Verhältnisse

im Sinne einer interregionalen Gerechtigkeit zu schaffen (vgl. Waldschmitt 2001, 96).

Die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte betonte, dass die hierin verab-

schiedeten Rechte „ ... nicht durch Druck des Wettbewerbs ... infrage gestellt werden“

sollten (Kommission 1996, 10). Deutlich ist der umfassende wohlfahrtsstaatliche soziale

Anspruch erkennbar, der die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs für den sozialen Be-

reich in Frage stellt und ein angebliches Herunterkonkurrieren gemäß des „race to the

bottom“ im Binnenmarkt durch gemeinschaftliche Regulierungen verhindern will (vgl.

Waldschmitt 2001, 98).

Der Vertrag von Maastricht brachte eine enorme Ausweitung der Gemeinschaftskom-

petenzen im Bereich des sozialen Ausgleichs. Art. 2 und 3 EGV weisen der Gemein-

schaftsebene folgende neue sozialpolitische Aktionsbereiche zu: Gefördert werden sollte

ein hohes Beschäftigungsniveau, ein hohes Maß an sozialer Sicherheit und sozialem

Schutz, die Hebung der Lebenserhaltung und der Lebensqualität, der wirtschaftliche und

soziale Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten. Zusätzlich fand

der Kündigungsschutz Aufnahme, und der Gleichstellungsgrundsatz wurde nun (Art. 6

EGV) um den Grundsatz des gleichen Entgelts für Mann und Frau ergänzt. Mit der Stär-

kung des „sozialen Dialogs“ der Vertretung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteres-

sen auf europäischer Ebene wurden korporative Elemente auf Gemeinschaftsebene insti-

tutionalisiert (Art. 136 ff. EGV). Einen größeren Einfluss erhielten auch die Struktur-

fonds: Durch die Erweiterung des Aufgabenkatalogs des Sozialfonds um Unterstüt-

zungsmaßnahmen der beruflichen Bildung und Umschulung (Art. 123 EGV) strebte die

EU eine interventionistische aktive Arbeitsmarktpolitik an (vgl. Waldschmitt 2001, 104).

Ein größerer gemeinschaftlicher Einfluss ging auch mit Art. 130 b EGV einher, der es

dem Ministerrat bei Wirkungsversagen der Strukturfondsmittel erlaubte, Maßnahmen

außerhalb der Strukturfonds zu ergreifen. Zusätzlich wurde mit dem Kohäsionsfonds ein

weiterer distributiver Transfertopf geschaffen, der auf dem Wege der Verkehrsinfra-

struktur- und Umweltprojektförderung Entwicklungsgefälle der Mitgliedsländer auszu-

gleichen versuchte. Für alle Bereiche, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der

Gemeinschaft fielen, führte Art. 3 b EGV das Subsidiaritätsprinzip als Handlungsmaxime

ein.
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Der Vertrag von Amsterdam erklärte die Beschäftigungspolitik durch Hinzufügen eines

eigenen Kapitels (Titel VIII) erstmals explizit zu einer europäischen Aufgabe neben der

Sozialpolitik. Die Vergrößerung des beschäftigungspolitischen Einflusses kommt u. a. in

Art. 128 EGV zu Ausdruck, der die Erstellung eines jährlichen Beschäftigungsberichts

vorsah, auf dessen Grundlage Rat und Kommission die Beschäftigungspolitik aller Mit-

gliedsstaaten über Leitlinien koordinieren sollten (vgl. Waldschmitt 2001, 113). Außer-

dem kam es zu einer erneuten Ausdehnung der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen

im Bereich des sozialen Ausgleichs (Art. 137 Abs. 1 EGV). Das Einstimmigkeitsgebot

galt gemäß Art. 137 Abs. 2 EGV vornehmlich für die Bereiche soziale Sicherheit und so-

zialer Schutz, Kündigungsschutz, Koalitions-, Streik- und Anpassungsrecht sowie die

aktive Arbeitsmarktpolitik. Das auf Grundlage der Grundrechtscharta von 1961 aufbau-

ende Sozialprotokoll sowie das Abkommen über Sozialpolitik, die beide zwar dem nicht

rechtsverbindlichen Anhang des Vertrags von Maastricht beigefügt wurden, fanden nun

in leicht veränderter Form ebenfalls Eingang in das europäische Vertragswerk. Bislang

war dies am Widerstand Großbritanniens gescheitert. Insgesamt bestätigte der Vertrag

von Amsterdam den verstärkt mit dem Maastrichter Abkommen eingeschlagenen Weg

der politisch-bürokratischen Integration einer umfassenden Aufgabenausdehnung und -

intensivierung im Bereich des sozialen Ausgleichs auf europäischer Ebene.

Mit dem am 1. Februar 2003 in Kraft getretenen Vertrag von Nizza wurden die europäi-

schen Kompetenzen auf dem Gebiet des sozialen Ausgleichs im Sinne der Politikinte-

gration ebenfalls weiter ausgebaut. Der Rat kann seitdem einstimmig beschließen, das

Mitentscheidungsverfahren auf bestimmte Gebiete auszuweiten, die bis zu diesem Zeit-

punkt noch dem Einstimmigkeitsprinzip unterlagen.

Der 2003 vorgelegte, 265 Seiten umfassende, europäische Verfassungsentwurf des

Konvents sieht mit der Flexibilitätsklausel des Art. 17 Abs. 1 die Ausdehnung der gene-

rellen Zuständigkeit der EU auf alle Ziele der Verfassung vor. Die Tendenz zur gemein-

schaftlichen Zuständigkeitsausweitung findet also auch hier Bestätigung.

Die stetige quantitative und qualitative Ausdehnung des europäischen Systems des so-

zialen Ausgleichs in Richtung eines umfassenden wohlfahrtsstaatlichen Verständnisses

ist mit der „Freiheit auf dem Markt“ als dem zweitem Grundprinzip der Sozialen Markt-

wirtschaft nicht immer vereinbar. Zentralisierung und Harmonisierung führen im Falle

der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte, welche die Funktionsfähigkeit des

Wettbewerbs für den sozialen Bereich in Frage stellt, zu einer umfassenden Einengung
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dieser Freiheit auf dem Markt. Gerade im Bereich des Arbeitnehmerschutzes greift die

EU durch eine Fülle von „Mindest“standards, die dieser Bezeichnung allerdings nicht ge-

recht werden, da sie teilweise noch oberhalb der strengsten Regelungen einiger Mit-

gliedsländer angesiedelt sind, sicherlich am intensivsten wettbewerbsverzerrend in die

Politik der Mitgliedsländer ein und beseitigt so die innergemeinschaftliche Konkurrenz.

Aus diesem Grund wird im Folgenden von Mindeststandards auf hohem Niveau gespro-

chen. Dies ist nicht zuletzt auch auf einen sozialpolitischen Leitbildwandel hin zu einem

wohlfahrtsstaatlichen sozialpolitischen Verständnis innerhalb einiger dominierender Mit-

gliedsländer zurückzuführen, die sich auf dem „Schleichweg hin zum Marktsozialismus“

bewegen (Schüller 2000, 180 ff.). Dabei ist die Entwicklung auf europäischer Ebene aber

nicht nur Ausdruck dieses sozialpolitischen Wertewandels, sondern zugleich auch Folge

gemeinschaftlicher institutioneller Gestaltung politischer Verhandlungsprozesse, insbe-

sondere der Abstimmungsregeln bei Ratsentscheidungen. Immer mehr sozialpolitische

Aufgaben hat die Gemeinschaft so an sich gezogen und den sozialpolitisch motivierten

Umverteilungsapparat immer weiter ausgedehnt. Gleichwohl bislang noch keine umfas-

sende Regelungskompetenz der EU für alle sozialpolitischen Bereiche besteht (vgl. Obe-

render/Zerth 2001, 516 f.), ist die langfristige Entwicklung in diese Richtung bei Beibe-

haltung des derzeitigen Abstimmungsmodus des Rats und der Orientierung an einer um-

fassenden wohlfahrtsstaatlichen Verständnisses des sozialen Ausgleichs doch vorge-

zeichnet. Auch das mit dem Vertrag von Maastricht eingeführte Subsidiaritätsprinzip

kann die ihm zugedachte Aufgabe als „Zentralisierungsbremse“ nur bedingt erfüllen.

Seine Wirkkraft als Garant des Wettbewerbs sozialpolitischer Systeme ist nicht zuletzt

deswegen eher als begrenzt einzuschätzen, weil es durch die Gemeinschaft eine Inter-

pretation „von oben nach unten“ (Waldschmitt 2001, 107) erfährt und so für die politi-

sche Integration instrumentalisiert wird. Die Subsidiaritätsprüfung bezieht sich zudem

nur auf jene Politikbereiche, die nicht bereits auf europäischer Ebene angesiedelt sind.

Der mit dem Maastricht-Vertrag erreichte Stand der Kompetenzverteilung wird damit

von der Subsidiaritätsprüfung ausgenommen, quasi immunisiert. Mit Einführung der um-

fassenden Grundrechte der Europäischen Sozialcharta wird ein weiters Einfallstor für ei-

ne zunehmende sozialpolitische Vergemeinschaftung geöffnet, da alle nationalen sozial-

politischen Entscheidungen auf diese Weise einem „Letztentscheidungsrecht“ des zen-

tralisierungsfreundlichen Europäischen Gerichtshofs unterworfen werden (vgl. Tegtmeier

1996, 140). Die Kompetenz der nationalen Sozialversicherungssysteme wird indes bis-

lang im Sinne eines Freiheit schaffenden und sichernden Wettbewerbs, und damit kon-
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form zur „Freiheit auf dem Markt“, durch Setzung europäischer Rahmenregelungen zur

Sicherung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer berührt. Allerdings behält sich die Ge-

meinschaft auch hier vor, die sozialpolitische Kooperation und Koordination zwischen

den Mitgliedsländern zu verbessern. Diesem koordinierten Vorgehen wohnt jedoch eine

inhärente Zentralisierungstendenz inne. Der Schritt zwischen Koordination und Zentrali-

sierung ist gering (vgl. Bertold/Neumann 2002, 42).

3.3. Ökonomische Bewertung ausgewählter europäischer Aktivitäten auf dem Ge-

biet des Sozialen Ausgleichs

Struktur- und Regionalpolitik: Zur Erreichung ihres distributiven interregionalen An-

gleichungsziels bedient sich die Gemeinschaft mittlerweile folgender sechs Finanzie-

rungsinstrumente, mit zum Teil überlappender Zuständigkeit: Landwirtschafts-, Fische-

rei-, Regional-, Sozial- und Kohäsionsfonds sowie als jüngstes Kind ein Solidaritäts-

fonds. Für Regional-, Sozial- und Kohäsionsfonds stehen dabei für die Jahre 2000 - 2006

jährlich ca. 30 Mrd. EUR zur Verfügung (vgl. Europäische Union 2001), was einem An-

teil von über 35 % des europäischen Gesamthaushalts entspricht, ohne Berücksichtigung

des Agrarfonds. Seit 1988 haben sich die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel dabei

vervierfacht (vgl. Berthold/Neumann 2003, 7). Die europäische Regionalpolitik wird

ganz von der Vorstellung getragen, dass sich eine ökonomischen Angleichung und Kon-

vergenz zwischen den Mitgliedsländern nicht automatisch über wettbewerbliche Markt-

prozesse vollzieht, sondern durch staatliche Umverteilungspolitik herbeigeführt werden

muß (vgl. Südekum 2002, 122 f.). Ein allokatives Marktversagen ist bei genauerer Be-

trachtung aber nicht feststellbar. Vielmehr greift die EU mit ihrer Regionalpolitik bewußt

verzerrend in die nationale Allokation ein. Auch empirisch ist kein Erfolg regionalpoliti-

scher Maßnahmen nachweisbar. Trotz eines immer größer werdenden Mitteleinsatzes ist

es bislang kaum zu einem Angleichungsprozess schwacher Regionen gekommen (vgl.

Südekum 2002, 136 f.; Berthold 1994 a, 40 ff.). Gegen die solidarische Hilfe aus

Fondsmitteln zur Abmilderung von Naturkatastrophen, wie ihn die Gemeinschaft jüngst

nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2002 geschaffen hat, ist aus dem sozialpo-

litischen Verständnis des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft heraus ebenso wenig

etwas einzuwenden, wie gegen zeitlich befristete Hilfen zur Bekämpfung von Notlagen,

die die Kräfte ärmerer Mitgliedsländer übersteigen. Einen Freifahrtschein auf Dauerhilfe,

wie ihn die Finanztransfers aus den Strukturfonds gewähren, lähmt hingegen die Ei-

genanstrengung und Selbstverantwortung der Mitgliedsstaaten, lähmt zugleich auch den
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für den Aufholprozess aus eigener Kraft notwendigen Reformdruck des Strukturwandel,

weckt weitere nationale Begehrlichkeiten und führt so tendenziell zu einer weiteren Aus-

dehnung dieser Finanztransfers, sowohl was deren Höhe als auch deren Empfängerkreis

(Förderung nach dem Gießkannenprinzip) anbelangt. Durch die übergroße „Fondsbüro-

kratie“, deren Verwaltungsapparat einen Großteil der europäischen Haushaltsmittel ve r-

schlingt, kommt es durch den Erlaß immer neuer Förderungsleitlinien zu zunehmender

Intransparenz des europäischen Umverteilungsapparats. Ein Mißbrauch der Fördergelder

ist die Folge. Im politischen Tauschprozess („political bargaining“) werden die

Fondsmittel häufig gegen Wohlverhalten an anderer Stelle bereitgestellt bzw. „erkauft“.

Die tatsächliche soziale „Bedürftigkeit“ spielt bei der Mittelvergabe häufig nur noch eine

untergeordnete Rolle. So wurde der Kohäsionsfonds 1993 für Griechenland, Spanien,

Portugal und Irland aufgelegt, um von diesen Ländern eine Zustimmung zur Schaffung

der Währungsunion zu erhalten. Nach rund 10 Jahren sollte der Fonds im vergangenen

Jahr aufgelöst werden, doch die Nutznießer der Fondsgelder erreichten sein Fortbestehen

mit Verweis auf die nachteiligen Folgen der Osterweiterung.

Die „Race to the bottom“-Hypothese und der Vorwurf des Lohn- und Sozialdum-

pings können als die prominentesten und hartnäckigsten Argumente für Harmonisie-

rungsbestrebungen auf Gemeinschaftsebene gelten. Die „Race to the bottom“-Hypothese

geht von einem gegenseitigen „Herunterkonkurrieren“, einer Erosion der nationalstaatli-

chen Sozialpolitik aus. Der Konkurrenzdruck des Systemwettbewerbs zwinge sozialpoli-

tisch hoch regulierte Länder zur Senkung ihres Regulierungsniveaus auf das niedrigere

Niveau ihrer Konkurrenten. Dieser Effekt kann jedoch nur dann auftreten, wenn voll-

ständige Information bezüglich aller denkbaren Regulierungsalternativen aller Mit-

gliedsländer der EU sowie ein hohes Maß an Mobilität der Produktionsfaktoren bestehen

(vgl. Oberender/Zerth 2001, 511). Beides ist aber innnerhalb der EU momentan noch

nicht in ausreichendem Umfang gegeben. Der Ansatz verkennt darüber hinaus, dass

Wanderungsentscheidungen nicht nur vom sozialpolitischen Regulierungsniveau, son-

dern auch von anderen „Standortfaktoren“ abhängen. Die wohlfahrtsstaatlichen Institu-

tionen stellen nur einen Standortfaktor des europäischen Wettbewerbs unter anderen dar.

Dumpingvorwürfe sind ein Versuch, den Systemwettbewerb innerhalb der EU dennoch

zu unterbinden. Die wohlfahrtsstaatlichen Hochregulierungsländer, allen voran Deutsch-

land und Frankreich, werfen den Ländern mit geringerem sozialen Regulierungsniveau

(Griechenland, Spanien, Portugal, aber nach der EU-Osterweiterung auch alle neuen
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mittelosteuropäischen Länder) Sozial- und Lohndumping vor und glauben so einen

Grund für regulierende interventionistische Eingriffe gefunden zu haben. Der Vorwurf

des Sozialdumpings wäre erfüllt, wenn ärmere Staaten der EU sich durch bewusste Un-

terlassung „dringend erforderlicher“ sozialpolitischer Maßnahmen unlautere Wettbe-

werbsvorteile verschaffen würden (vgl. Berthold/Neumann 2002, 50). Die Vielfalt euro-

päischer Sicherungssysteme resultiert aber aus unterschiedlichen nationalen Präferenzen

für sozialen Schutz, wobei die Nachfrage nach Sozialstandards einkommenselastisch

reagiert (vgl. Berthold/Neumann 2002, 51). Länder mit geringerem Wohlfahrtsniveau

wenden gemäß geringerer nationaler sozialpolitischer Präferenz daher weniger Ressour-

cen für die staatliche Herstellung der Güter „Sicherheit“ und „Gerechtigkeit“ auf. Die

Herstellungskosten dieser Güter und damit auch die Arbeitskosten, speziell die Lohnne-

benkosten, fallen geringer aus (vgl. Berthold 1994 b, 4). Der Sozialdumping-Vorwurf in-

nerhalb der EU findet also keine Bestätigung. Lohndumping könnte man konstatieren,

wenn Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft auf dem Auslandsmarkt zu einem Preis anbieten,

der unterhalb des heimischen Lohnniveaus liegt. Lohnunterschiede in Europa sind aber

durch die unterschiedliche Kapitalausstattung und die dadurch bedingte unterschiedliche

Grenzproduktivität des Faktors Arbeit zu erklären (vgl. Berthold/Neumann 2002, 49).

Der Vorwurf des Lohndumpings findet sich also auch nicht bestätigt. Wenn dennoch

Mindestlöhne, etwa nach dem Vorbild der Entsenderichtlinie von 1996, und andere sozi-

alpolitische Mindeststandards auf hohem Niveau (Regelungen zu befristeten Arbeitsver-

hältnissen, Arbeitszeit, Kündigungsschutz etc.) für die europäische Ebene gefordert wer-

den bzw. bereits realisiert sind, so stehen diese in deutlichem Widerspruch zur Idee des

Binnenmarktes mit der Gewährung der vier Grundfreiheiten und der Anerkennung des

Ursprungslandprinzips, kurzum zur „Freiheit auf dem Markt“. Die Einführung eines

Mindestlohns schränkt die Arbeitnehmerfreizügigkeit ein, baut protektionistische

Schranken wieder auf. Durch diese Strategie der Kostenerhöhung des Rivalen („raising

rivals costs“) schützen sich die hochregulierten Mitgliedsstaaten durch Ausschaltung des

Systemwettbewerbs auf Kosten der weniger entwickelten Mitglieder (vgl. Vaubel 2003,

12). Diese Länder werden so eines Teils ihrer komparativen Kostenvorteile und damit

der Chance eines Aufholprozesses aus eigener Kraft statt aus den europäischen Struktur-

fondstöpfen beraubt. Mindestlöhne erhöhen ebenso wie Mindestsozialstandards auf ho-

hem Niveau in den betroffenen Ländern die Lohn- bzw. Lohnnebenkosten. Über steigen-

de Lohnstückkosten führt das zu höherer Arbeitslosigkeit und zu einer Verschlechterung

der Standortbedingungen (vgl. Berthold 1994 b, 4). Arbeitslose Arbeitnehmer wandern in
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die reicheren nördlichen Mitgliedsländer, was die regionale Ballung, also die Bildung

von Agglomerationszentren und zunehmende regionale Disparitäten fördert. Gerade sol-

che Ballungsräume, deren Entstehung die Gemeinschaft selbst durch Mindestlohn- und

Mindestsozialstandardforderungen auf hohem Niveau mit fördert, will auf der anderen

Seite die europäische Regionalpolitik durch Strukturfondsmittel wieder abbauen. Aber

auch in den hochregulierten Ländern sind die Folgen dieser Regulierungen zu spüren:

Eine verminderte Wettbewerbsintensität läßt den politökonomischen Druck auf nationale

Reformen des ausufernden Sozialstaates sinken und trägt so zur Persistenz von Arbeits-

losigkeit bei (vgl. Berthold/Neumann 2003, 19). Die dargelegten interventionistischen

wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen haben also weitreichende, höchst unsoziale Kon-

sequenzen!

3.4. Handlungsbedarf im Bereich des Sozialen Ausgleichs unter Berücksichtigung

der Osterweiterung und der Globalisierung

Mit Blick auf die in diesem Jahr anstehende Erweiterung, insbesondere die Osterweite-

rung der EU um acht mittelosteuropäische Länder nimmt die Notwendigkeit von Refor-

men mit der ordnungspolitischen Grundentscheidung für Freiheit und Wettbewerb auch

im Bereich des sozialen Ausgleichs weiter zu. Dennoch wird auf europäischer Ebene

weiterhin der interventionistische Integrationsweg beschritten, wenn die „Altmitglieds-

länder“ Übergangsfristen bei der Herstellung der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit der

osteuropäischen Arbeitnehmer fordern (vgl. Lahrtz 2004, 5). Die Gemeinschaft stülpt ih-

ren neuen Mitgliedern ihr umfassenden soziales Regelwerk über, mit all den oben erör-

terten negativen wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen, die einen Angleichungs-

prozess aus eigener Kraft lähmen und den Ruf nach Umverteilung um so lauter ertönen

lassen. Der Reformbedarf der distributiven Strukturfonds ist bereits ohne Osterweiterung

deutlich erkennbar, erfährt aber durch sie eine zusätzliche Intensivierung. Mit dem enor-

men Wohlstandsgefälle zwischen Alt- und Neumitgliedern, welches in dem durch-

schnittlichen Pro-Kopf-Einkommens der beitretenden mittelosteuropäischen Länder von

rund 45 % des EU-Durchschnitts zum Ausdruck komm, wachsen die regionalen Ent-

wicklungsunterschiede extrem an und lassen den Verteilungskampf um die Struktur-

fondsmittel zukünftig noch weiter in den Mittelpunkt europäischer Politik rücken (vgl.

Leipold 2000).

Der Globalisierungprozess intensiviert den Wettbewerb im internationalen Bereich eben-

so, wie dies die Osterweiterung innerhalb der EU tut und übt so von einer weiteren Seite
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Reformdruck auf das System des sozialen Ausgleichs in Europa aus. Fehlentwicklungen

werden durch die Effizienzprüfung des Wettbewerbs freigelegt (vgl. Schäfer 2000, 122),

die allerdings im Gegensatz zur Osterweiterung nicht so leicht durch Schaffung sozia l-

politischer Mindestregeln kaschiert werden können.

4. Schluss

Im Jahre 1988 hat der damalige Kommissionspräsident J. Delors (1988, 157) in einer

Rede vor dem Europäischen Parlament prognostiziert, dass in zehn Jahren 80 % der wirt-

schaftlichen, vielleicht aber auch der sozialen Gesetzgebung gemeinschaftlichen Ur-

sprungs sein werden. Ob sich diese Prognose erfüllt hat, läßt sich nur schwer überprüfen.

Der Grad der Supranationalisierung der Politik und speziell der Wirtschafts- und Sozia l-

politik innerhalb der EU ist sicherlich beträchtlich (vgl. Kösters 1998). Er lässt sich je-

doch nicht genau quantifizieren. Eine klare Trennung der Zuständigkeiten von Gemein-

schaft und nationalen Regierungen ist kaum mehr möglich. Viele nationale Gesetze und

Maßnahmen sind aufgrund der EU-Richtlinien entstanden, ohne dass dieser Ursprung

immer deutlich ist. Umgekehrt ist bei den Gemeinschaftsentscheidungen der EU-Organe

nicht immer erkennbar, ob die Initiative dazu von der Kommission oder durch Druck der

nationalen Regierungen oder Interessenverbände ausging. Auch die in den Vertragswer-

ken aufgelisteten Kompetenzen der Gemeinschaft sind keine sehr verläßlichen Indikato-

ren, weil sie den faktischen und oft schleichend erfolgten Erweiterungen der tatsächli-

chen Befugnisse nicht gerecht werden. Wie dargestellt, erwiesen sich die Generalklausel

(Art. 235 EWGV bzw. Art. 308 EGV), die ein Tätigwerden der Gemeinschaft auch in

Bereichen erlaubt, in denen keine Befugnisse festgeschrieben sind, und die angeblichen

Harmonisierungserfordernisse als das „wichtigste Einfallstor“ für die Ausweitung der

Gemeinschaftskompetenzen (Everling 1995, 169).

In diesem Beitrag sind vor allem jene Stufen und Bereiche der Gemeinschaftspolitik vor-

gestellt worden, bei denen ein enger Bezug zwischen der Gemeinschaftspolitik und den

Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft besteht. Das Leitbild der Sozialen Marktwir t-

schaft hat gerade in der Frühphase die Gemeinschaftspolitik geprägt. Es ist jedoch selbst

in seiner praktischen Ausgestaltung in Deutschland immer stärker von der Gemein-

schaftspolitik bestimmt worden. Dafür spricht die simple Tatsache, dass sich die Zahl der

Verordnungen, Richtlinien und rechtswirksamen Entscheidungen der Gemeinschaftsor-

gane in den letzten drei Jahrzehnten vervierfacht hat. Sie haben alleine von 1996 bis 2000

rund 11400 rechtswirksame Beschlüsse für die Mitgliedsstaaten getroffen. Die gemein-
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samen Regulierungen und Deregulierungen in den verschiedensten Bereichen bestimmen

maßgeblich über das Schicksal der davon betroffenen Märkte und Unternehmen.

So unbestritten der zunehmende und allumfassende Einfluß der Gemeinschaftspolitik auf

nationale und regionale Politik- und Marktverhältnisse ist, so unbestritten ist jedoch de-

ren Unterschätzung seitens der nationalen Bevölkerungen. Jedenfalls sind die Meinungs-

umfragen über das Wissen und das Interesse bezüglich der europäischen Institutionen

und Politik und deren Auswirkungen auf die nationale Politik ernüchternd. Gemäß einer

Umfrage Ende 2003 stufen sich nur 11 % der deutschen Bevölkerung als europapolitisch

gut informiert ein. Die große Mehrheit (74 %) ist überzeugt, dass die künftige Entwick-

lung der deutschen Wirtschaft hauptsächlich von der Bundesregierung bestimmt werde.

Dagegen konzedieren nur 21 % den Gemeinschaftsorganen eine entsprechende Bedeu-

tung, wobei der Einfluß der Bundesländer und der Kommunen höher eingeschätzt wird

als jener der EU (vgl. Köcher 2003, 5).

Diese wenigen Einschätzungen können nur als fatale und bedenkenswerte Verkennung

der realen Bedingungszusammenhänge zwischen nationalen und europäischen und dar-

über hinaus globalen Einflußfaktoren bezeichnet werden. Es gilt also die Tatsache anzu-

erkennen, dass die deutsche Wirtschaft und Politik schon längst keine Inseln im europäi-

schen und globalen Markt- und Politikzusammenhang mehr sind und in Zukunft noch

weniger sein werden. Bezogen auf das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft, verbindet

sich damit die Forderung, dass das Markenzeichen „Made in Germany“ nur noch bedingt

berechtigt ist. Soll der Glanz der Marke aufgefrischt werden, sind sowohl auf nationaler

als auch auf europäischer Ebene mutige und prinzipiengerechte Reformen der deutschen

wie auch der europäischen Wirtschaftsordnung unumgänglich.

Anmerkung
1 Die Jahreszahlen in Klammern stehen dabei für das Ratifizierungsjahr der jeweiligen

Verträge, welches sich vom Jahr des späteren In-Kraft-Tretens unterscheidet.
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